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8. fordert die Staaten, die Weltraumaktivitäten
durchführen, sowie diejenigen Staaten, die an der Durchfüh-
rung solcher Tätigkeiten interessiert sind, nachdrücklich auf,
die Abrüstungskonferenz über die Fortschritte etwaiger bila-
teraler und multilateraler Verhandlungen über diese Angele-
genheit unterrichtet zu halten, um ihr ihre Tätigkeit zu er-
leichtern;

9. beschließt, den Punkt „Verhütung eines Wettrüs-
tens im Weltraum“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 64/29

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 2. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/391,
Ziff. 81)43.

64/29. Vertrag über das Verbot der Herstellung von 
spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere 
Kernsprengkörper

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 L vom
16. Dezember 1993, 53/77 I vom 4. Dezember 1998, 55/33 Y
vom 20. November 2000, 56/24 J vom 29. November 2001,
57/80 vom 22. November 2002, 58/57 vom 8. Dezember 2003
und 59/81 vom 3. Dezember 2004 zum Thema des Verbots
der Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder
andere Kernsprengkörper und in dieser Hinsicht Kenntnis
nehmend von der Unterstützung für die Abrüstungskonfe-
renz, die der Sicherheitsrat auf seinem am 24. September
2009 abgehaltenen Gipfeltreffen über nukleare Abrüstung
und Nichtverbreitung von Kernwaffen bekundete,

überzeugt, dass ein nichtdiskriminierender, multilatera-
ler und international und wirksam verifizierbarer Vertrag, der
die Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder
andere Kernsprengkörper verbietet, maßgeblich zur nukle-
aren Abrüstung und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen
beitragen würde,

es begrüßend, dass die Abrüstungskonferenz nach jahre-
langem Stillstand einvernehmlich ihren Beschluss CD/1864
vom 29. Mai 2009 über die Aufstellung eines Arbeitspro-
gramms für ihre Tagung 2009 verabschiedete, mit dem die
Konferenz unter anderem und unbeschadet früherer, gegen-
wärtiger oder künftiger Haltungen eine Arbeitsgruppe einsetz-
te, die einen Vertrag über das Verbot der Herstellung von spalt-
barem Material für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper
auf der Grundlage des Dokuments CD/1299 vom 24. März
1995 und des darin enthaltenen Mandats aushandeln soll, 
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schiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen und den un-
erlaubten Handel damit45, 

unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs „In
größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit
und Menschenrechten für alle“46, in dem er betonte, dass die
Staaten sich genauso sehr darum bemühen müssen, die Be-
drohung durch illegale Kleinwaffen und leichte Waffen aus-
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Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen und der Ein-
sammlung dieser Waffen;

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, tech-
nische und finanzielle Unterstützung zu gewähren, um die
Organisationen der Zivilgesellschaft besser in die Lage zu
versetzen, Maßnahmen zur Mithilfe bei der Bekämpfung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu
ergreifen;

8. bittet den Generalsekretär und diejenigen Staaten
und Organisationen, die dazu in der Lage sind, den Staaten
bei der Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaf-
fen und leichten Waffen und bei ihrer Einsammlung auch
weiterhin Unterstützung zu gewähren;

9. ersucht den Generalsekretär, diese Angelegenheit
weiter zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Reso-
lution Bericht zu erstatten;

10. beschließt, den Punkt „Unterstützung von Staaten
zur Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen“ in
die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 64/31

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 2. Dezember 2009, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 109 Stimmen bei 56 Ge-
genstimmen und 10 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/391, Ziff. 81)52:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äqua-
torialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Bahamas, Bah-
rain, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationa-
ler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burundi, Chile,
Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Domi-
nikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea,
Fidschi, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische
Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kongo, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Papua-Neuguinea, Paraguay, Phil-
ippinen, Ruanda, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Sim-
babwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turk-
menistan, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien


